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Die Zeit zwischen Anfang 
.Juli und Ende Septem
ber ist auch jägerisch 
mit die schönste des 

.Jahres. Das Rehwild hat seine 
hohe Zeit, die Sommersauen 
sorgen für wenig Schlaf, aber 
spannende Momente, und 
mancherorts stellt noch der 
Feisthirsch eine Ilerausforde
rung dar. Wie gut, daß in die
sen Monaten in Deutschland 
Urlaub angesagt ist. Wir .Jäger 
können also viele Stunden im 
Revier verbringen. Der I-laken 
an der Sache ist, daß auch der 
"Rest der Menschheit" frei 
hat und - so scheint es - mit 
aller Macht hinaus in die Na
tur drängt. Konflikte sind hier 

( ' rprogrammiert und so kann 
eS geschehen, daß die Freizeit 
schnell zur "Streitzeit" wird. 

Fakten anerkennen 

Ob es uns Jägern paßt oder 
nicht, Tatsache ist: Wir sind in 
Deutschlands Revieren schon 
lange nicht mehr alleine. Es 
gibt keine ungestörten Plätze 
mehr, an denen nicht plötzlich 
ein .Jogger aus dem Unterholz 
auftauchen könnte oder ein 
Mountainbiker den Waldweg 
entlangbrettert, ehe im näch
sten Moment ein Gleitschirm
flieger auf der Waldwiese 
eben ma I "notlanden" muß. 
Glaubt man der "Trendvor-

(~-sage" aus Amerika, dann 
· ... oen wir es bald auch noch 
mit "Treeclimbern" zu tun. 
Dm; sind Leute, die mit und 
ohne Seil auf Bäume steigen 
und sich dort von Ast zu Ast 
schwingen. 
Der Urlaub im eigenen Land 
kommt wieder zu Ehren und 
der Trend geht eindeutig 
zunick zur Natur. Rund 255 
Millionen Übernachtungen 
von Inlandsurlaubern regi
strierte das Statistische Bun
desmnt 1997 und im Jahr 
1998 war ein kräftiger An
stieg zu verzeichnen. So ist es 
nicht verwunderlich, daß es 
bei der hohen Zahl an Natur
hungrigen zu Reibungen 
kommen kann. Oft genügt in 
solchen Situationen ein Ge
spräch, 1II11 bei den Urlaubern 
Verständnis für die Belange 
der Natur zu wecken. Dabei 
sollte man als Jäger aber im
mer darauf achten, nicht arro-
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gant aufzutreten. Kommt 
es trotzdem zum Streit, 
sollte man sich sei
ner Sache schon 
sicher sein. Bis-
weilen sehen 
sich die Betei
ligten näm
lich vor Ge
richt wieder. 
Oft ist es 
dabei die ei
gene Un
kenntnis, die 
Waidmänner 
in die juristi
sche Sackgas
se führt. Denn 
nicht alles, was 
wir Jäger als eine 
Störung empfinden, 
ist auch im Sinne des 
Gesetzes eine. Daher Vor
sicht! Um als .Jäger gegen 
tatsächliche "Natur-Rowdies" 
vorgehen zu können, muß 
man erst einmal wissen, was 
alles erlaubt ist und was nicht. 
Das ist gar nicht so einfach 
und von Fall zu Fall sogar llll 

terschiedlich. 

Alles, was Recht ist 

Als Anhaltspunkte dienen 
zunächst die diesbezüglichen 
Bundesgesetze und Verord
nungen. Das Bundesnatur
schutzgesetz (BNatSchG), 
das Bundeswaldgesetz 
(BWaldG) und das Bundes-

URLAUBER 
IM REVIER 
". Betreten der Fluren 

und Wälder auch ab
seits von Wegen im 
Prinzip erlaubt (§ 14 
BWaldG, § 27 BNat
SchG). Einschränkung 
durch Gesetze und Ver
ordnungen möglich. 

". Das Betreten jagdli
cher oder forstlicher 
Einrichtungen ist ver
boten. 

". Das Picknicken und 
Schlafen im Wald ist 
erlaubt, nicht jedoch 
offenes Feuer und das 
Errichten von Zelten 
und Hütten. 

Die vielfältigen Möglichkeiten, 
sich sportlich in freier Natur zu 
betätigen, locken immer mehr 

Menschen "in's Grüne". 
Jäger sollten sich dabei für die 
Belange des Wildes einsetzen -

aber auf die richtige Weise! 

jagdgesetz (BJagdG) sowie 
die Bundeswildschutz- und 
die Bundesartenschutzver
ordnung. 
Nach § 27 BNatSchG ist das 
Betreten der Flur auf Straßen 
und Wegen sowie auf unge
nutzten Grundflächen zum 
Zwecke der Erholung gestat
tet. Im BWaldG bestimmt der 
§ 14, daß auch das Betreten 
des Waldes ZUIll Zwecke der 
Erholung gestattet ist. Das 
Radfahren und Reiten ist je
doch nur auf Straßen und We
gen erlaubt. Diese Regelun
gen sind allerdings nur 
Rahmenbestimmungen. Alle 
deutschen Länder haben zu
sätzlich dazu Naturschutz-, 
Wald- und Jagdgesetze verab
schiedet. Darüberhinaus gibt 
es Spezialgesetze, wie ZUIll 

Beispiel das "Landschaftsge
setz" in Nordrhein-Westfalen 
oder das "Feld- und Forstord
nungsgesetz in Niedersach
sen". Die Kommunen oder 
Landkreise sind außerdem er
mächtigt, für ihren Bereich 
detaill ierte Bestimmungen 
über das Betreten von Feld 
und Wald und den Aufenthalt 
in freier Natur zu erlassen. 
Vollends kompliziert wird es 

noch dadurch, daß Natur 
nicht gleich Natur ist. In 

Landschaftsschutzge
bieten gelten andere 

Bestimmungen als 
in Naturschutz-
gebieten oder 
Nationalparks. 
Wald ist auch 
nicht gleich 
Wald, so defi
nieren man
che Landes
waidgesetze 
eigene Erho
lungswälder. In 

Schieswig-Hol
stein zum Bei

spiel dürfen die 
Wege nur in diesen 

Erholungswäldern ver
lassen werden, in den 

übrigen Wälder nicht. 
Jagdpächter müssen sich also 
einen Überblick darüber ver
schaffen, welchen Status ihr 
Revier oder einzelne Revier
teile haben und was darin er
laubt oder verboten ist. Vor al
lem aber, welche zusätzlichen 
Regelungen auf lokaler Ebe
ne getroffen wurden. 
Weiterhin muß man sich im 
Klaren darüber sein, daß auch 
die einzelnen Betätigungen 
unterschiedlich geregelt sind. 
Während Wanderer, Jogger, 
Spaziergänger und alle, die zu 
Fuß unterwegs sind, in der 
Regel wenig Einschränkun
gen unterliegen, sieht dies bei 
Radfahrern und Reitern 
schon anders aus. Diesen ste
hen nur die Straßen und Wege 
zur Verfügung. Darüber hin
aus ist das Reiten oft an spezi
elle Reitwege gebunden. 
Manche Landkreise haben 
zudem eine Kennzeichnungs
pflicht für Pferde eingeführt. 
Auch hier gilt: Als Jagdpiich
ter muß man sich informie
ren, wie diese Dinge im eige
nen Revier geregelt sind. 

Wo informiere 
ich mich? 

Ansprechpartner sind in er
ster Linie die zuständigen 
Behörden der Gemeinden 
oder der Landkreise. Für die 
einzelnen Sportarten sind es 
die Dachverbände, die ihre 
Mitglieder über das richtige 
Verhalten beziehungsweise 
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Kinder wollen die Natur erleben. Wir müssen 
ihnen beibringen, dies umweltfreundlich zu tun. 
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HUNDE 
IM REVIER 

,.. Einen generellen "Lei
nenzwang" in freier 
Natur gibt es nicht. Ein
schränkung: Z.B. vom 
I. April bis 15. Juli (§ 3 
FFOG Niedersachsen) 
oder abseits von Wegen 
(§ 3 (3) LWaldG NRW). 

,.. Das Führen von Hunden vom 
KFZ aus ist verboten. Vom Fahr
rad oder vom Pferd aus ist es er
laubt (Tierschutzgesetz beachten). 

über ihre Rechte in freier Na
tur aufklären. Am aktivsten 
sind hierbei die rferdefrcun
deo Auf den Internetseilen der 
Vereinigung der Freizeitreiter 
und -fahrer in Deutschland 
(www.vfdnel.dc) findet lllan 
unter dem Stichwort "Reit
recht" reichlich Informatio
nen 7U dieser Thematik. Zum 
Teil sogar mit Hinweisen zu 
den Landesgesetzen bezie
hungsweise mit einschlägigen 
Gesetzestexten und Gerichts
urteilen. Der Bund Deutscher 
Radfahrer hat für seine Mit
glieder eigene Ul11wcltrichtli
nien erlasscn, die sich speziell 
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an die Mountainbikcr wen
dcn. Diese sind im Internet 
unter www.sporl.dc/spartJrad 
7U finden. Eincn rccht brauch
barcn Vcrhaltcnsmaßstab fiir 
allc Erholungssuchenden im 
Wald hat dic Schutzgemein
schall Dcutschcr Wald er
stellt. Ihr" Waldknigge fiir die 
Frcizcit im Wald" kann unter 
www.dainct.dc/sdw im Inter
net abgerufen werden. Für al 
le, die keinen Internetzugang 
haben, licgcn ähnliche Infor
mationen meist auch als Falt
blättcr vor. Auch die Vcrbände 
der ßallonfahrer sowie dic 
Drachenfliegcr und Paragli -
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dcr bemühen sich verstärkt 
darum, ihre Klientel zu um
welt gerechten Verhaltenswei
sen anzuhaltcn. Aus diesen 
Informationen wird auch fiir 
uns Jäger ersichtlich, was in 
den einzelnen Bereichen er
laubt ist und was nicht. 

Kooperation statt 
Konfrontation 

Versuche seitens der Jägcr
schaft, die Reviere auf dem 
Rechtsweg fiir sich alleine zu 
reservieren, müssen heutzu
tage zwangsläufig scheitern. 
Ein Beispiel: Zwar hat ein 
Bundesverfassungsgeriehtsur
teil (BVerfGE 80, 137) fcst
gestellt, daß es nicht dem 
Grundgesetz widerspricht, 
das Reiten im Walde einzu
schränken. In der Praxis sieht 
es jedoch so aus, daß sich die 
Reitverbände einen Stab an 
Juristen halten, die jedcs 
Rcitvcrbot, das nicht in-i Vor
feld verhindert werden kann, 
anfechtcn - oft mit Erfolg. 
Versuche, das Revier mit 
"llorrorgeschichten" touri
stenrein zu halten, sind kon
traproduktiv. Wir Jäger wer
den als Fachmänner in Sa
chen Natur und Naturschutz 
nämlich nicht mehr ernst ge
nommen, wenn wir die Ge
fahren durch den Fuchsband
wurm oder Zecken bisse (die 
sicherlich bestehen) in allzu 
schillernden Farben darstel
len. Ähnlich verhält es sich 
mit angeblichen Pflichten fiir 
Waldbesucher, die so nicht 
existieren. Einen generellen 
Leinenzwang für Hunde gibt 
es ebensowenig wie ein gene
relles Wegegebot fiir Spazier
gänger und .logger. 
Sportler sind oft besser über 
ihre Rechte informiert als wir 
.läger. So wurde ein Waid
mann vom Amtsgericht 
Miesbach zu 50 Tagessätzen 
von je 30 Mark verurteilt. 
Diescr hatte einen Rciter auf
gefordert, seinen mitgefiihr
ten Ilund anzuleinen, oder er 
werde das Tier erschießen. 
Der Reiter weigerte sich und 
zeigte den Jäger an, weil die
ser ihn zudem mit der Waffe 
bedroht habe. Klar, daß der 
Reiter recht bekam. Das Mit
fiihren unangeleinter Ilunde 

ist nämlich durch Art. 
141 (3) Satz I der Bayeri
schen Verfassung gedeckt, die 
Nötigung von Passanten aus 
vermeintlichen Jagdschutz
gründen jcdoch nicht. 
Die Rechte, die sich für uns 
.läger aus dcn §§ 23 und 25 dcs 
Bundesjagdgcsetzes ergeben, 

REITER 
IM REVIER 

,.. Das Reiten ist im Walde 
auf Straßen und Wegen 
erlaubt (§ 14 BWaldG). 

,.. Einschränkungen und 
die Beschränkung auf 
Reitwege sind möglich 
(z.8. §2FFOG Nieder
sachsen, § 50 ff Land
schallsgesetz NRW oder 
§ 38 NatSchG Baden
Württemberg). 

,.. Kommunen können ih
rerseits Reitwege auswei
sen und Landkreise eine 
KennzeicImungspflicht 
für Reitpferde einfUhren 
(BVerfDE 80, 137). 

,.. Hunde können mitge
führt werden. (Jagdge
setze sind zu beachten). 

sind überhaupt äußerst gering 
und rechtfcrtigen fast nie den 
Schußwaffeneinsatz oder Ge
waltanwendung (im einzelnen 
siehe PIRSCtl Heft 6, 7 und 
8/99 "Fit zur Jägerpriifung"). 
Bei Überreaktion drohen nicht 
nur Strafen, oft steht der Jagd
schein auf dem Spiel. 
Bcsser ist es daher, fiir Ruhe 
im Revier zu sorgen, indem 
man von sich aus auf Sport
ler und Touristen zugeht und 
mit guten Argumenten fiir 

Die Möglichkeit zum Gespräch 
ergibt sich um so leichter, 
wenn jeder von seinem 
"hohen Roß" heruntersteigt. 

Verständnis wirbt. Gerade 
im Urlaub haben die Leute 
dafiir Zeit. Gelegenheiten 
gibt es genug - ob im Revier 
oder im Dorfwirtshaus. Wer 
es sich zutraut, der sollte re
gelrechtc Infoveranstaltun
gcn anbicten. Es gibt hercits 
Waidmänner, die dicse Form 
der ÖtTentlichkcitsarbeit zu 
Geld machen. Für 385 Mark 
kann man bei der "AG Ur
laub lind Freizeit auf dem 
Lande" ein Wild- lind Wald
wochenendc zu zweit mit ci
ncm .läger in seinem Revier 
buchen. .J M B 
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